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Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 2 7 3 / 2 0 1 5 / B V    

Datum: 

07.08.2015 

Federführung: 

Dezernat I, Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Stadtklimagutachten für die Stadt Heidelberg  
Zuziehung von Sachverständigen gemäß § 33 
Absatz 3 Gemeindeordnung  
hier: Herr Peter Trute, als Vertreter der GEO-NET 
Umweltconsulting GmbH oder Stellvertretung 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Bau- und 
Umweltausschuss 

15.09.2015 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen 
Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff. 

Letzte Aktualisierung: 16. September 2015 
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- 2.1 - 

Beschlussvorschlag der Verwaltung:   

Der Bau- und Umweltausschuss beschließt die Zuziehung von Herrn Peter Trute oder 
Stellvertretung als Vertreter der GEO-NET Umweltconsulting GmbH als Sachverständige 
gemäß § 33 Absatz 3 Gemeindeordnung. 
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- 2.2 - 

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 15.09.2015 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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Begründung: 

Als Mitverfasser des Gutachtens „Stadtklimagutachten für die Stadt Heidelberg – Fortschreibung 
des Gutachtens von 1995“ soll Herr Peter Trute gemäß § 33 Absatz 3/4 Gemeindeordnung in der 
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 15.09.2015 gehört werden. Er wird seinen Bericht 
zum Stadtklimagutachten mit einer Präsentation darstellen, die Anlage der Informationsvorlage ist. 
Mit Herrn Trute wurde eine Redezeit von zehn Minuten vereinbart. 

gezeichnet 
in Vertretung 
Bernd Stadel 
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